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I. Vorbemerkungen: 
– Die Notwehr ist der zentrale Rechtfertigungsgrund im Strafrecht und sollte daher strukturell gut beherrscht werden. Sie stellt einen Spezialtatbestand für die 

Reaktion auf rechtswidrige Angriffe durch andere dar. 
– Grundsätzlich findet hier keine Güterabwägung zwischen dem angegriffenen und dem durch die Verteidigung verletzten Rechtsgut statt (das Recht 

braucht dem Unrecht nicht zu weichen). Von diesem Grundsatz sind jedoch Ausnahmen im Bereich der „Gebotenheit der Notwehr“ möglich. 
– Notwehr ist nur gegen Rechtsgüter des Angreifers zulässig. Rechtsgüter von Außenstehenden dürfen nicht beeinträchtigt werden. 
– § 32 StGB enthält sowohl das Notwehrrecht (Verteidigung eigener Rechtsgüter) als auch das Nothilferecht (Verteidigung von Rechtsgütern Dritter). Durch 

die Notwehr werden jedoch nicht nur Individualrechtsgüter geschützt, sondern darüber hinaus auch die Rechtsordnung an sich (=dualistische Notwehrlehre). 

II. Prüfungsschema: 
1. Vorliegen einer Rechtfertigungssituation (Notwehrlage) 

a) Vorliegen eines Angriffs = jede durch eine menschliche Handlung drohende Verletzung rechtlich geschützter, individueller Güter oder Interessen. Be-
reits hier sollten allerdings Bagatellfälle wie z.B. bloße Belästigungen ausgeschieden werden. 

 Der Angriff (1) braucht nicht gezielt sein (str.), muss aber Handlungsqualität besitzen; (2) braucht nicht schuldhaft sein (str.); (3) kann auch in einem 
bloßen Unterlassen liegen (allerdings reicht die Verletzung der allgemeinen Hilfspflicht nach § 323c StGB nach h.M. nicht aus); (4) muss sich gegen 
individuelle Rechtsgüter richten (Angriff auf Allgemeinrechtsgüter reicht nicht aus). 

b) Gegenwärtigkeit des Angriffs = ein Angriff ist dann gegenwärtig, wenn er: (1) unmittelbar bevorsteht, (2) gerade stattfindet oder (3) noch andauert 
(z.B.: der Täter ist mit der Beute auf der Flucht). Ein Angriff ist nicht gegenwärtig, wenn er (1) bereits vollständig abgeschlossen oder (2) fehlgeschla-
gen ist oder (3) es sich lediglich um eine Dauergefahr handelt. 

c) Rechtswidrigkeit des Angriffs = ein Angriff ist dann rechtswidrig, wenn der Angegriffene ihn nicht zu dulden braucht (dabei muss es sich nicht um ein 
strafrechtswidriges Verhalten des Angreifers handeln). Bsp.: (1) Notwehr ist z.B. auch gegen fahrlässige Eigentumsverletzungen zulässig, obwohl diese 
nicht strafbar sind; (2) eine Notwehrlage scheidet aus, wenn der „Angreifer“ selbst in Notwehr handelt. 

2. Vorliegen einer Rechtfertigungshandlung (Notwehrhandlung) 
a) Geeignetheit (tatsächlicher Aspekt) 
 Die Handlung muss dazu geeignet sein, den Angriff abzuwehren oder jedenfalls die drohende Rechtsgutsverletzung zu verringern. 
b) Erforderlichkeit (tatsächlicher Aspekt) 
 Die Abwehr muss das mildeste der zur Abwehr des Angriffs gleichermaßen geeigneten Mittel darstellen. Grundsätzlich darf der Angreifer aber das 

Mittel anwenden, welches den Angriff mit Sicherheit beendet. Er darf nicht auf ein für ihn „riskanteres“ Mittel verwiesen werden (keine „Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung“; Grund: es wird nicht nur das angegriffene Rechtsgut vor Verletzung bewahrt, sondern zugleich die Rechtsordnung als solche ver-
teidigt; Rechtsbewährungsprinzip). Liegen mehrere gleich effektive Mittel vor, so ist zudem die Zumutbarkeit zu beachten. Eine Verteidigung ist auch 
dann erlaubt, wenn eine „schmähliche Flucht“ möglich wäre – denn: das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen). 

c) Gebotenheit (normativer Aspekt) – sie scheidet in sechs Fällen aus: 
aa) bei einem krassen Missverhältnis zum drohenden Schaden (vgl. Examinatorium Strafrecht AT 8). 
bb) Fälle der Provokation des Angriffs, insbesondere der Absichtsprovokation (vgl. Examinatorium Strafrecht AT 9). 
cc) Selbstverschuldet herbeigeführte Angriffe (fahrlässige Provokation). 
dd) Garantenstellung zum Angreifer. 
ee) Schuldunfähigkeit des Angreifers. 
ff) Angriffe von erkennbar Irrenden.  
Wichtig: Das Notwehrrecht scheidet außer in den Fällen aa) und bb) nicht notwendigerweise vollständig aus. Der Täter muss in erster Linie versuchen, 
sich mit weniger einschneidenden Maßnahmen zu verteidigen (Bsp.: „schmähliche Flucht“; Abgabe eines Warnschusses, Schutzwehr). Ist dies nicht 
möglich, so kann das Notwehrrecht bestehen bleiben (notwendig ist hier eine Einzelfallprüfung). 

d) Wichtig: die Verteidigung muss sich gegen Rechtsgüter des Angreifers richten. 

3. Subjektives Rechtfertigungselement— str. (vgl. Examinatorium Strafrecht AT 10). 
a) Kenntnis der Notwehrlage. 
b) Kenntnis, dass Handlung zur Verteidigung dient. 
c) Handlung, um das beeinträchtigte Rechtsgut zu verteidigen (= Verteidigungswille). 
Fehlt das subjektive Element, so ist die Rechtsfolge umstritten. Die Rechtsprechung bestraft wegen vollendetem Delikt, die wohl h.M. in der Literatur ledig-
lich wegen Versuchs, da der objektive Unrechtsgehalt der Tat fehle (vgl. Examinatorium Strafrecht AT 10). 
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Rechtsprechung: RGSt 34, 295 – Hundeschuss (Angriff durch Tiere); RGSt 55, 82 – Obstdiebe (krasses Missverhältnis); RGSt 58, 27 – Wanderstock (Notwehr gegen Dritte); BGHSt 5, 
245 – Lichtspieltheater (Verteidigungswille); BGHSt 24, 356 – Finnendolch (Absichtsprovokation); BGHSt 25, 229 – Streitschlichter (Notwehr bei Fahrlässigkeitstat); 
BGHSt 26, 143 – Wirtshausschlägerei (schuldhaft provozierter Angriff), BGHSt 26, 256 – Faustschlag (Provokation); BGHSt 27, 336 – Messerstich (Einschränkung 
des Notwehrrechts); BGHSt 39, 374 – Schusswechsel (Einschränkung des Notwehrrechts); BGHSt 42, 97 – Zugabteil (selbstverschuldet herbeigeführter Angriff); 
BGHSt 48, 207 – Raubpressungen (Notwehr gegen vollendete, aber noch nicht abgeschlossene Erpressung); BGH NStZ 2016, 526 – Erforderlichkeit der Notwehrhand-
lung. 
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